
September 1965 mit den Terroristen und Menschen
händlern Bley/Schütz und Jenseh Verbindung, die 
offenbar durch die Neumann über, seine ehemalige Zu
gehörigkeit zur Fremdenlegion unterrichtet waren. Die 
Neumann erklärte dem Angeklagten, daß Bley und 
Jenseh „Fluchthelfer“ seien. Beide befragten ihn, ob er 
in der Lage sei, ein Flugzeug vom Typ „Iljuschin“ 
zu fliegen. Sie stellten ihm einen „Verdienst“ von 
10 000 Westmark in Aussicht. Sie forderten ihn auf, 
eine Woche später an einer in der Gaststätte des 
Schütz stattfindenden Beratung teilzunehmen. Während 
dieser Aussprache wurde der Angeklagte von Schütz, 
Bley und Jenseh in den Plan der Entführung einer 
Maschine der Interflug eingeweiht, in welcher etwa 
40 Bürger der DDR während der Leipziger Messe nach 
Westberlin gebracht werden sollten. Diese 40 Personen 
sollten durch Kuriere veranlaßt werden, Plätze für 
eine bestimmte Maschine der Interflug zu buchen, ohne 
untereinander davon Kenntnis zu haben. Der Ange
klagte, Gerhard Schramm und andere Angehörige der 
Organisation Schütz/Bley/Jensch sollten mit in Güters
loh ausgestellten Personaldokumenten und mit Hand
feuerwaffen ausgerüstet werden und in die Haupt
stadt der DDR einreisen. Hier sollten sie mit ihren 
Lichtbildern versehene Personalausweise der DDR er
halten und für- das gleiche Flugzeug Plätze buchen. 
Nach dem Start sollten sie den Copiloten durch einen 
Oberschenkelschuß kampfunfähig machen und den Pi
loten mit vorgehaltener Schußwaffe zwingen, die Ma
schine in Westberlin-Tempelhof zu landen. Die Auf
forderung, an diesem Gewaltakt mitzuwirken, lehnte 
der Angeklagte ab, da er sich nicht in Lebensgefahr 
begeben wollte.
Die Verbindung des Angeklagten zu diesen Terroristen 
wurde von Oktober 1965 bis Januar 1966 unterbrochen, 
weil er eine Freiheitsstrafe verbüßen mußte. Während 
dieser Zeit erfuhr der Angeklagte durch die Presse, 
daß Schütz und Bley eine Schleusungsaktion unter Ver
wendung amerikanischer Uniformen organisiert hatten. 
Später hörte er, daß sie dabei von dem dem FBI an
gehörenden Gerhard Schramm aktiv unterstützt wor
den waren. Nach seiner Entlassung aus der Straf
anstalt Tegel nahm der Angeklagte an einem gegen 
Bley. Schütz Und Schramm in Westberlin durchgeführ
ten Prozeß teil, in dessen Ergebnis sie lediglich wegen 
Diebstahls alliierten Eigentums zu geringfügigen Stra
fen verurteilt worden sind. Wie der „Tagesspiegel“ vom 
5. Februar 1966 schreibt, hielten Schütz und Bley nach 
dem Prozeß eine Pressekonferenz ab, auf welcher sie 
die Berliner SPD, das Ostbüro der Berliner CDU und 
den Senat von Westberlin als ihre Auftraggeber ent
larvten. Ein Senatssprecher erklärte dazu bezeichnen
derweise: „Es ist offensichtlich, daß durch das unver
antwortliche Gerede der Fluchthelfer Schütz und Bley 
nicht den Interessen Berlins gedient worden ist...“ 
Der Angeklagte Bäcker bestätigte, daß die Terrororga
nisation Schütz Bley Kontakte zu diesen Stellen unter
hielt. Des weiteren ergab die Beweisaufnahme, daß 
diese Organisation mit der amerikanischen Spionage
zentrale „P 9“ bzw. „X 10“, mit der Westberliner Poli
tischen Polizei und mit der verbrecherischen Organisa
tion Wordel in Verbindung stand.
Im März 1966 fuhr der Angeklagte mit Schütz, Bley 
und Jenseh nach Kohlhasenbrück an die Staatsgrenze 
der DDR, um die Möglichkeiten für den Bau eines 
Tunnels zu prüfen. Im Laufe seiner weiteren Tätigkeit 
erfuhr der Angeklagte, daß die Terrororganisation 
Schütz/Bley bereits unmittelbar nach dem 13. August 
1961 begonnen hatte, Anschläge gegen die Staatsgrenze 
der DDR durchzuführen, bei denen die Mitglieder der 
Organisation Schußwaffen mit sich führten. Er wurde 
auch weiter davon unterrichtet, daß diese Terrororga
nisation bereits verstärkt dazu übergeht, Bürger der 
DDR aus der Volksrepublik Bulgarien auszuschleusen, 
wodurch es an der dortigen Grenze zu bewaffneten 
Grenzprovokationen kommen kann. Die dafür erfor
derlichen Waffen erhalten die Terroristen von einer 
im Allgäu stationierten amerikanischen Rangereinheit, 
wie ihm Bley mitteilte. Bley informierte den Ange
klagten auch über die wesentlichen Verbrechensmetho
den der Terrororganisation. Dabei erfuhr er u. a., daß 
die Schleusungen unter Mißbrauch der Transitwege

durch die DDR mit eigens zu diesem Zwecke mit Per
sonenverstecken versehenen Pkws und in Ladegut von 
Lastzügen durchgeführt wurden, Schütz und Bley über 

f Verbindungen zu einer Druckerei in Barcelona und 
Tanger verfügen, die ihnen Blankodiplomatenpässe 
zum Menschenschmuggel anfertigt.
Anfang Mai 1966 erklärte sich der Angeklagte bereit, 
an einer von Schütz und Bley bereits vorbereiteten 
Ausschleusung von DDR-Bürgern über die bulgarisch
türkische Grenze gegen die ihm zugesicherte hohe Be
zahlung als Fahrer mitzuwirken. Diese Aktion sollte 
unter Benutzung eines als CD-Fahrzeug getarnten 
Pkw amerikanischer Produktion und gefälschter Diplo
matenpässe durchgeführt werden.
Auftragsgemäß flog der Angeklagte am 26. Mai 1966 
nach Istanbul, wo er von Schütz und Bley empfangen 
wurde. Diese erklärten ihm, daß es ihnen nicht ge
lungen war, einen zur Schleusung mit CD-Pässen not
wendigen repräsentativen Wagen billig zu erwerben. 
Daraufhin wurde beschlossen, zunächst das Kontroll- 
system an der Staatsgrenze zwischen der Türkei und 
der Volksrepublik Bulgarien zu studieren. Zu diesem 
Zweck wurden Bley, Schütz und der Angeklagte von 
dem Besitzer des Hotels „Hitit“ an einen türkischen 
Grenzoffizier vermittelt. Nachdem Schütz und Bley den 
Offizier über das Vorhaben informiert hatten, erklärte 
dieser in Gegenwart Bäckers, daß es nicht möglich 
wäre, auf die geplante Weise Personen aus der Volks
republik Bulgarien auszuschleusen. Bley entwickelte 
deshalb den Plan, das Vorhaben mit einem Pkw 
„Opel Kapitän“ zu verwirklichen, in den Personenver
stecke eingebaut werden sollten. Deshalb flogen der 
Angeklagte, Schütz und Bley am 28. Mai 1966 nach 
Frankfurt a.M., wo Bley am darauffolgenden Tage 
einen „Opel Kapitän“ mit dem polizeilichen Kenn
zeichen F—LM 22 kaufte. Am gleichen Tage fuhren sie 
mit diesem Wagen über Österreich nach Italien. Am
30. Mai 1966 ließen sie sich nach Griechenland über
setzen und reisten anschließend in die Türkei ein. 
Der bereits angeführte Besitzer des „Hitit“-Hotels, in 
welchem Schütz, Bley und der Angeklagte wohnten, 
vermittelte auch eine Kfz-Werkstatt, in der nach den 
Instruktionen Bleys drei Personenverstecke in den ge
nannten „Opel Kapitän“ eingebaut wurden. Nach die
sem Umbau entsprach der Pkw nicht mehr den Sicher
heitsbestimmungen.
Am 2. Juni 1966 händigten Schütz und Bley dem An
geklagten einen Zettel mit den Personalien sowie zwei 
Paßbilder der aus Nessebar in die Türkei zu schleu
senden zwei Wissenschaftler der DDR aus. Die ihm 
angebotene Mitnahme einer Schußwaffe lehnte er ab. 
Danach reiste er in dem „Opel Kapitän“ in die Volks
republik Bulgarien ein, obwohl er noch nie im Besitz 
einer zur Führung eines Pkw berechtigenden Fahr
erlaubnis war. Aus Nessebar holte er unter Verwen
dung der vereinbarten Losung „Schöne Grüße von 
Charlie“ die zu schleusenden zwei Wissenschaftler der 
DDR ab und fuhr mit ihnen gemeinsam zurück zur 
bulgarisch-türkischen Grenze. Vor dem Passieren des 
Grenzkontrollpunktes der Volksrepublik Bulgarien ver
barg er sie in den vorbereiteten Verstecken, obwohl er 
wußte, daß diese zum Teil lebensgefährlich waren. 
Am Kontrollpunkt wurden die beiden DDR-Bürger ent
deckt und" der Angeklagte verhaftet.

III
Die von den Angeklagten begangenen Verbrechen stel
len, ob es sich um den Spion Laudahn oder um die 
Grenzprovokateure Hanke und Bäcker handelt, die un
mittelbare Unterstützung der aggressiven Gewaltpoli
tik der revanchistischen und militaristischen Kreise der 
Bonner Regierung und des Westberliner Senats dar, 
die die Welt in die Katastrophe eines mit Atom- und 
Raketenwaffen geführten dritten Weltkrieges zu stür
zen droht.
Der Angeklagte L a u d a h n ist der Spionage schuldig. 
Bereits die von ihm vor den Mitarbeitern des ameri
kanischen Geheimdienstes und des Bundesnachrichten
dienstes in den sogenannten Sichtungsstellen, vor allem
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